
S t a d t    R h e i n e 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 
 

Vorlage Nr. 266/06 
 
 

Betreff: 
 

Ausschreibung und Vergabe von Kanal- und Straßenbauarbeiten im 
Gewerbegebiet "Baarentelgen-Nord" 
Aufhebung von Sperrvermerken 

  
Status: öffentlich 

 
 

Beratungsfolge 
Haupt- und Finanzausschuss  Berichterstattung: Herrn Dr. Kratzsch 

Herrn Schröer 
Abstimmungsergebnis TOP 

Einst. Mehrh. ja nein Enth. 
 
z.K. 

 
vertagt 

 
Verwiesen an: 

         
 
 
 

Betroffene Produkte 

5301 Öffentliche Verkehrsflächen 

5401 Stadtentwässerung 
 

 

Finanzielle Auswirkungen 

 Ja  Nein 
 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 
€ 

200.000,00 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 
 
€ 

 

Eigenanteil 
 
 
 
€ 

 

Jährliche Folgekosten 
  keine 
 

€ 

 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit-
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer ________ der 
Begründung 

 
Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 
 

 beim Produkt/Projekt    53014-901  und 6209-911     Höhe von    200.000,00     € zur Verfügung. 
 

 in Höhe von         nicht zur Verfügung. 

Mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorl.   266/06 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hebt die Sperrvermerke für die Projekte 
 

53014-901 in Höhe von 100.000,00 € 
6202-911 in Höhe von 100.000,00 € 

 
für eine neue Anbindung des Gewerbegebietes „Baarentelgen-Nord“ an den Of-
fenbergweg auf. 
 
 
Begründung: 
 
Im Gewerbegebiet „Baarentelgen-Nord“ wird zz. für den Investor der Biogasanla-
ge eine neue Zufahrt vom Offenbergweg aus notwendig. Diese Zufahrt soll ange-
legt werden, damit eine weitere Entwicklung des Gewerbegebietes möglich wird. 
Es ist vorgesehen, die Zufahrt zunächst als Baustraße herzustellen und die nöti-
gen Kanalbauarbeiten durchzuführen. Bei einer weiteren Entwicklung des Gewer-
begebietes ist dieser Straßenabschnitt endgültig herzustellen. 
 
Für den Straßen- und Kanalbau wird darum gebeten, die Haushaltsmittel in Höhe 
von 200.000,00 € freizugeben. 
 
 
 


